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Aktionsplan für eine nachhaltige Beschaffung 2022 

- Verbindlicherklärung 

 

In Umsetzung des Ministerratsbeschlusses vom 23. Juli 2021 ergeht hiermit 

nachstehende 

A N O R D N U N G 

Bei der Festlegung von ökologischen Kriterien ist im Geltungsbereich des 

Bundesvergabegesetzes 2018, BGBl. I Nr 65/2018, auf den „Nationalen Aktionsplan 

zur Förderung einer nachhaltigen öffentlichen Beschaffung“ Bedacht zu nehmen 

(siehe Informationsportal https://www.nabe.gv.at).  

Die konkrete Festlegung auf diese Kriterien muss mit militärischen Interessen 

vereinbar sein. Keine Vereinbarkeit mit militärischen Interessen liegt jedenfalls vor, 

wenn 

 auf Grund von ökologischer Vorgaben negative Auswirkungen auf die 

Einsatzbereitschaft des ÖBH zu erwarten sind oder 

 es sich um Nachbeschaffung von Sachgütern handelt, welche 

alternativlos zum Betrieb von bereits im Bestand des ÖBH befindlichen 

Systemen dienen. 

https://www.nabe.gv.at/
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Der bisher gültige Erlass vom 07.06.2011, S96026/1-S III/2011, betreffend 

Verbindlicherklärung des NAP für nachhaltige Beschaffung, Fassung 2011, wird 

hiermit aufgehoben. 

WIEN, am 26.04.2022 

Für die Bundesministerin: 

Gen Mag. Robert BRIEGER 

Elektronisch gefertigt 
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